


Textliche Festsetzungen

zum Ergänzungsplan Nr. 2 zum Bebauungsplan Nr. 109

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 22.04.1971 Es gilt die BauNVO 1968

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BbauG, 4 der 1. DVO zum BBauG in 
Verbindung mit § 103 der BauONW.

Die Festsetzungen über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen sowie die Gestaltung der Aus-
senanlagen sind notwendig, um ein städtebaulich einheitliches Bild einschl. einer sinnvollen Einfügung 
der Außenanlagen zu erreichen.

1. Art der baulichen Nutzung

Die gemäß § 3 (3) der BauNVO vom 26.11.1968 vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 
(4) derselben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. Baugestaltung

Die Dächer sind als Flachdächer auszubilden.

Die 2-geschossige Bebauung kann auch einheitlich mit einem Satteldach von 30° Neigung ver-
sehen werden.

Werden Dachaufbauten für Aufzugschächte vorgesehen, so sind diese in ihrer Gestaltung in den 
Hauptkörper. ggf. durch eine besondere Dachgestaltung einwandfrei einzuordnen. Die Garagen 
sind an den ausgewiesenen Stellen mit Flachdach einheitlich gestaltet auszuführen.

Außenanlagen
Die von der Bebauung freizuhaltenden, im Plan grün angelegten, Flächen sind als offene Grün-
flächen zu gestalten und zur Straße hin nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. Werden 
Einfriedigungen zwischen diesen und den restlichen nicht überbauten Grundstücksflächen er-
richtet, so sind sie einheitlich als 80 cm hoher Waldlatten-, Brettlatten-, Maschendrahtzaun oder 
Mauer auszuführen.


